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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 09.09.1976

Norm

StPO §285a Z2

Rechtssatz

Durch die in der Anmeldung des Nichtigkeitsgrund aufgestellte Behauptung des Angeklagten, in I.Instanz im Recht auf

Aussprache (Kontaktaufnahme) mit dem Verteidiger beeinträchtigt worden zu sein, wird ein Nichtigkeitsgrund deutlich

und bestimmt bezeichnet.
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